
Verfall von Urlaub 
Urlaub, für viele die schönste Jahreszeit. Doch was 
passiert mit dem Urlaub, wenn dieser nicht genom
men werden kann oder nicht genommen wird? 

Jeder wird sich noch an das 
 Anschreiben des Arbeitgebers 
erinnern, mit dem auf noch 
nicht genommenen Resturlaub 
hingewiesen wurde. Die For
mulierungen suggerierten den 
Betroffenen, dass noch nicht 
genommener Resturlaub zeit
nah verfallen würde. 

Zur Klarstellung: Für die zuge
wiesenen Beamten hat sich an 
den Fristen, nach deren Ablauf 
Urlaub verfallen würde, nichts 
geändert! Bis es also zum Ver
fall von Erholungsurlaub 
kommt, müssen stets be
stimmte Bedingungen erfüllt 
sein. 

Mit dem Anschreiben wurden 
durch den Arbeitgeber zwei 
Ziele verfolgt. Zum einen hat 
er die gesetzliche Vorausset
zung geschaffen, dass Urlaub 
überhaupt nach Ablauf be
stimmter Fristen verfallen 
kann und zum anderen möchte 
er entsprechende Rückstellun
gen für nicht genommenen 
 Urlaub im nächsten Abrech
nungszeitraum vermeiden. 

Förmliche Aufforderung  
nötig

Hintergrund: Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat in ei
nem Grundsatzurteil festge
stellt, dass nicht genommener 
Urlaub nicht automatisch ver
fallen darf. 

Nach dem EuGH liegt es in der 
Verantwortung des Arbeitge
bers, Erholungsurlaub zu ge
währen. Der Arbeitgeber hat 
die Arbeitnehmer insoweit 
nachweislich und rechtzeitig 
zum einen auf noch vorhande
nen Erholungsurlaub und zum 
anderen auf eine drohende Ver
jährung respektive den Verfall 
von Urlaub hinzuweisen. Im 
Klartext bedeutet dies, dass der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
förmlich auffordern muss, vor
handenen Urlaub zu nehmen. 

Bedauerlicherweise hat der 
EuGH keine Ausschlussfrist, bis 
zu der der Arbeitgeber die Ar
beitnehmer aufzuklären hat, in 
seiner Entscheidung finalisiert. 
Es wurde aber deutlich ge
macht, dass die Mitteilung 
über den möglichen Verfall von 
Erholungsurlaub so weit recht
zeitig zu erfolgen hat, dass die
ser auch noch genommen wer
den kann. 

Verantwortung des  
Beamten

Ist der Arbeitgeber seiner Ver
pflichtung nachgekommen, 
liegt es nunmehr in der Verant
wortung des zugewiesenen 
Beamten, den Erholungsurlaub 
anzutreten. Urlaub kann und 
wird nach Ablauf bestimmter 
Fristen verfallen, wenn be
wusst von einer Inanspruch
nahme abgesehen wurde. 

Beispiel: Nicht genommener Erholungsurlaub aus 2022 verfällt 
demnach am 31.Dezember 2023. Unionsrechtlicher Erholungsur-
laub, der wegen dauernder Dienstunfähigkeit nicht genommen 
werden konnte, verfällt erst am 31. März 2024.

Abgeltung von  
unionsrechtlichem Urlaub

Tritt der zugewiesene Beam
te in den Ruhestand oder 
 beendet er das Beamten
verhältnis aus anderen Grün
den, hat er Anspruch auf 
 Abgeltung seines unions
rechtlichen Mindesturlau
bes, soweit dieser nicht ver
fallen ist. Die Höhe des 
unionsrechtlichen Mindest
urlaub beträgt bei den zuge
wiesenen Beamten bei einer 
Fünftagewoche 20 Tage/
Jahr, bei Teilzeitbeschäfti
gung oder einer unterjähri
gen Beendigung des Beam
tenverhältnisses entspre 
chend weniger. Mit Beendi
gung des Beamtenverhält
nisses wird von Amts wegen 
geprüft, ob ein Abgeltungs
anspruch besteht. 

Hinweis: Schwerbehinderten
zusatzurlaub erhöht nicht den 
Mindesturlaubsanspruch. 

Die Höhe des Abgeltungs
betrags bemisst sich dabei 
nach dem Durchschnitt der 
Bruttobesoldung, die der 
Beamte in den letzten drei 
Monaten vor  Beendigung 
des Beamtenverhältnisses 
erhalten hat. Berücksichtigt 
werden die Besoldungsbe
standteile, die auch während 
eines Erholungsurlaubs 
weiter gezahlt worden wä
ren. Dies sind unter anderem 
das Grundgehalt, Familien
zuschlag, Amts und Stellen
zulagen oder Erschwernis 
zulagen in festen Monats
beträgen.

Der Beendigungsgrund, ob

• Eintritt oder Versetzung  
in den Ruhestand, 

• Entlassung kraft Gesetzes, 
• Entlassung aus zwingenden 

Gründen, 
• Entlassung auf Verlangen, 
• Verlust der Beamtenrechte 

nach § 41 BBG,

• Entfernung aus dem Dienst 
aus disziplinarrechtlichen 
Gründen oder

• Tod, 

ist für den Abgeltungs 
anspruch unerheblich.

Bei der Berechnung der Höhe 
des unionsrechtlichen Urlau
bes spielt es keine Rolle, ob es 
sich dabei um neuen oder al
ten, also aus dem Vorjahr über
tragenen Urlaub oder um Zu
satzurlaub für Nachtdienst 
handelt. Der Abgeltungsan
spruch bemisst sich ausschließ
lich danach, wie viel Urlaub im 
konkreten Jahr in Anspruch ge
nommen wurde. Bereits in An
spruch genommener Urlaub 
verringert entsprechend die 
Tage, für die eine Abgeltung 
geltend gemacht werden kann. 

Achtung: Wurde der zugewie
sene Beamte vorab angemes
sen auf noch vorhandenen 
 Urlaub im laufenden Jahr hin
gewiesen, entfällt ein Abgel
tungsanspruch, wenn er be
wusst von einer Inanspruch
nahme abgesehen hat. 

Erholung und  
Regeneration

Bei einem Altersdurchschnitt 
von nunmehr 58,6 Jahren sollte 
man eigentlich davon ausge
hen, dass bei den zugewiese
nen Beamten weder Urlaub 
verfällt noch der Abgeltungs
anspruch untergeht. Es liegt 
wohl in der Natur der Sache, 
dass man hier anders denken 
muss. Urlaub dient der Erho
lung und Regeneration. Urlaub, 
der verfällt, kann diesen Zweck 
nicht mehr erfüllen. 

Die GDL empfiehlt den Kolle
ginnen und Kollegen, ihren Ur
laub rechtzeitig und vollstän
dig zu verplanen und natürlich 
auch anzutreten. In diesem 
Sinne, allen einen schönen 
 Urlaub.  
 E. P.
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Verfallfrist

2022 20 31.03.2024 10 31.12.2023

2023 20 31.03.2025 10 31.12.2024
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